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                                   9. Maaß= und Gewichts-Wesen.

Nachtrag zur Aichgebühren-Taxe vom 12. Dezember 1869.

Auf Grund der Artikel 15 und 18 der Maaß= und Gewichts--Ordnung vom 17. August 1868

(Bundes-Gesetzblatt S. 473) erläßt die Kaiserliche Normal-Aichungs- Kommission folgende Nachtrags-Be-

stimmungen:

                              Sechster Nachtrag zur Aichgebühren-Jaxe
                                  vom 12. Dezember 1869.

                        (Beilage zu Nr. 40 des Bundes-Gesetzblattes.)

 An Stelle
der Abschnitte VI, VII und XI der unter dem 24. Dezember 1874 in veränderter Gestalt ver-

öffentlichten Aichgebühren- Taxe vom 12. Dezember 1869 (Central-Blatt für das Deutsche Reich,

Jahrgang 1875 S. 94 ff.);
der Vorschrift unter Nr. 6 des vierten Nachtrages zu derselben vom 30. November 1875 (Central-Blatt

für das Deutsche Reich, S. 813 ff.);
des §. 6 des Erlasses, betreffend die Zulassung von Neigungswaagen zur Aichung und Stempelung

und zur Anwendung beim Wägen von Eisenbahn-Passagiergepäck, vom 19. August 1876 (Central=
Blatt für das Deutsche Reich, S. 455 ff.);

der in dem letzten Absatz des Nachtrages zu diesem Erlasse vom 25. März 1878 (Central-Blatt für
das Deutsche Reich, S. 206) getroffenen Gebühren-Festsetzungen

treten vom 1. Januar 1881 ab die folgenden Bestimmungen:

                                                       Waagen.

                                             A. Handelswaagen.

                                   l a. Gleicharmige Balkenwaagen.

A. B. C.

für die für die für *ßt“

Aichung Berichtigung Stempelung
M M M M M. MH

Waagen für eine größte zulässige Last von 500 g und weniger — 25 — 10 — 15

von mehr als 500 g bis zu 5 1s ... ——50 —20 —30
--5kg- 20 — 751 30 = 650

- - - 20 = = - 50 - 1 – — 40 — 75

„„„ 50 = 100 = 1.25 — 50 — 90

 „:„ „ 100 für jede volle oder angefangene Stufe
von 50 kg mehr ein Mehransatz von . .. ... —25 ——10 — 20

Für die Herstellung gleichen Gewichts der etwa mit zur Aichung gebrachten Schalen sind

bei Waagen, deren größte Last 20 kg und weniger beträgt, 15 Pf
= 20 übersteigt, 30 Pf

außer den etwaigen sonstigen Gebühren für die Berichtigung der Waage in Ansatz zu bringen.

Ib. Gleicharmige oberschalige oder Tafel-Waagen.

Wie unter la, jedoch mit Wegfall aichamtlicher Berichtigungen und Berichtigungsgebühren.
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                   II a. Ungleicharmige Balkenwaagen.

(Dezimal= und Centesimal Waagen.)

A. B. C.

für ie für die für Prüfung

Aichung Berichtigung Stempelung

 M  M M M M Pf

Waagen für eine größte zulässige Last von 20 kg bis zu 50 bs — 80 — 140 — 50
von mehr als 50 kg bis zu 200 ... 1 — — 50 — 80

- - : 20 „ 500 = 1 50 — 60 1 10

- - 500 = - 750 -- 2 — — 70 1 40

= 750 = 1000 = 2 50 — 80 1 70

 1000 1500 3. 1.— 2 —

 -- 150 2000 3 50 1 20 2 30

für jede volle oder angefangene Stufe von 1000bs nehr
ein Mehransatz von . 1.. — 40 — 60

Sind Laufgewichte und Skalen als Hülfseinrichtung vorhanden, so ist für jede dieser Skalen ein
Zuschlag von

75 Pf für Prüfung und Stempelung oder von
50  Pf  ohne Stempelung

in Ansatz zu bringen.

II b. Brückenwaagen.

(Dezimal= und Centesimal-Waagen.)

Wie unter II a, jedoch mit Wegfall aichamtlicher Berichtigungen und Berichtigungsgebühren.

Uebergangsbestimmungen

zu II a ungleicharmige Balkenwaagen und II b Brückenwaagen

(vgl. §. 9 Nr. 1 des elften Nachtrages zur Aichordnung, vom 6. September 1880 — C.-Bl. f. d. D. R. S. 704).

A. B. C.

für die für die für Prüfung
ohne

Aichung Berichtigung Stempelung

Dezimalwaagen für eine größte zulässige Last von weniger als 20 kg — 60— 3z0— 30

(Bei Brückenwaagen fallen jedoch auch hier aichamtliche Berichtigungen und Berichtigungs-
gebühren fort.)
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III a. Einfache BalkenwaagenmitLaufgewichtundSkale.

A. B. C.

für die für die für Prüfung ohne

Aichung Berichtigung Stempelung
 M M M M M M M 

Waagen für eine größte zulässige Last von 500 6 und weniger — 75 — 10 — 50
von mehr als 500 g bis zu 5 .. 11— — 20 — 70

- - ————äö 1 25 — 130 — 190

- - 20 - 2- 250 - 1 50 — 40 11

 --= 550 „ 100 —- 1 l75 — 50 1 30

- = 100 = = 200 = 2— — 60 1 150

Bei Waagen, deren größte Last 200 kg übersteigt, erfolgt die Gebühren-Erhebung wie unter IIIb.

IIIb. Zusammengesetzte Balken= und Brückenwaagen mit Laufgewicht und Skale.

A. B. C.

für die für die für *m

Aichung Berichtigung Stempelung
m M M - M Pf„

Waagen für eine größte zulässige Last von 200 kg bis zu 500 kg 225 — 60 1160
von mehr als 500 . 750 -- 2 175 — 70 1 90

- - : 7560 = 1000 = 3 125 — 80 2 120

„ 1000 = 1500 = 3 75 1 — 2 50

- - #: 1500 = 2 000 = 4525 120 2 180

für jede volle oder angefangene uervon 1 000 kg mehr
ein Mehransatz von ..... 1— —40 —60

Die vorstehenden Sätze in Kolumne A undC finden auf Waagen mit nicht mehr als 2 Skalen
Anwendung; für jede weitere Skale ist ein Zuschlag von 50 Pf für Prüfung und Stempelung und von

30 Pf für Prüfung ohne Stempelung anzusetzen.
Ist bei einer der obigen Waagen als Hülfseinrichtung eine Gewichtsschale an nicht veränderlichem

Hebelarm vorhanden, so ist für die Prüfung der Richtigkeit des bezüglichen Hebelverhältnisses eine Zuschlags-
gebühr von 50 Pf zu erheben.

Bei Brückenwaagen mit Laufgewicht und Skale fallen jedoch aichamtliche Berichtigungen und Berich-
tigungsgebühren fort.
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                   B. Waagen für besondere Zwecke.

                                    I. Präzisionswaagen.

A. B. C.

für die für die für Prüfung ohne
Aichung Berichtigung Stempelung

—*.—M M M M

Waagen für eine größte zulässige Last von 500 g und weniger — 50 — 25 — 30
von mehr als 500 g bis zu 5 kg . . 1——50—60

5kg--2o- 150—75 1—
- - - 20 -- 250 - 2 — 1 — 1 50

für jede volle oder angefangene Stufe von 50 kg mehr ein
Mehransatz von — 50 — 1251 — 150

In Betreff der Tarirung der beiden zu einer Wagge gehörigen Schalen gelten dieselben Zuschla gs-
gebühren wie unter A la.

Ia. Waagen für Eisenbahnpassagier-Gepäck und Waagen für Postpäckereien
ohne angegebenen Werth.

A. B. C.

für die für die für Prüfung ohne
Aichung Berichtigung Stempelung
M M M M

Waagen für eine größte zulässige Last von 250 und weniger 11—— — —— —— 180
von mehr als 250 kg 1 505 — 1 10

II b. Hökerwaagen.

A. B. C.

für die für die für Prüfung ohne
Aichung Berichtigung Stempelung

M M M M —

— 40 — 15 — 20Waagen für jede größte zulässige Last.

Für eine aichamtliche Anbringung der die Bezeichnung H. W. enthaltenden Blechstreifen werden
20 Pf erhoben.
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                    Alkoholometer und Thermometer.

A. B. 0. D.

für die für die Prüfung je für die Prüfungje für die Er-
Ai- einer Stelle der einer Stelle der Al-mittelung

chung Thermometerskale koholometerskale desGewichts

 4 M—M.M.— M M  Pf ——

Gewöhnliche Thermo-Alkoholometer 1.— — 5 — 10 — 10

Normal-Thermo-Alkoholometer 2 — — 10 — 25 — 10

Die in jedem Falle zu erhebenden Gebühren berechnen sich nach Maßgabe der wirklich ausgeführten
Prüfungsarbeiten.

Für die Aichung eines Instruments, welche die Prüfung der Alkoholometer= und der Thermometer=
skale an je 5 Stellen, die Ermittelung des Gewichts und die Stempelung umfaßt, sind lediglich die Sätze
der Kolumne A zu erheben. Wenn jedoch die Prüfung auf mehr als 5 Stellen einer Skale hat ausgedehnt
werden müssen, tritt für jede zusätzliche Prüfung eine Zuschlagsgebühr zu A hinzu, welche nach Kolumne B
bezw. C zu berechnen ist.

Sobald der Prüfung des Instruments eine Stempelung desselben nicht folgt, sind ausschließlich die
Sätze der Kolumne B, C und D in Ansatz zu bringen.

Für Verabfolgung einer gestempelten Reduktionstabelle sind 15 Pf zu berechnen.

Uebergangsbestimmungen.
Bei der gesonderten Vorlage von Thermometern und Alkoholometern sind zu berechnen für die

Aichung eines
gewöhnlichen Alkoholometers O,75  M

Thermometers für gewöhnliche etehalomete 0,50 -
Normal-Alkoholometers .. 1,50 -

Thermometers für Normal-Alkoholometer .. -

Für bloße Prüfung ohne Stempelung oder zusätzliche Prüfungen, seih-e für Gewichtsermittelungen
treten die oben in den Kolumnen B, C, D enthaltenen Sätze ein.

Berlin, den 3. Dezember 1880.

                    Kaiserliche Normal-Aichungs-Kommission.
                                              Foerster.

                         10. Post= und Telegraphen-Wesen.

                                    Uebereinkommen
                                       zwischen

                         Deutschland und Luxemburg
                                     betreffend

die Einziehung von Quittungen, Rechnungen, Anweisungen, Wechseln u. s. w. mittels

Postauftrags.

Die Unterzeichneten:
für Deutschland, der Staatssekretär des Reichs-Postamts, Dr. Stephan,
für Luxemburg, der Staatsminister, Präsident der Regierung, Baron von Blochhausen,
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